
Bericht 

über die Sitzung des Ortsgemeinderates Rosenkopf 

vom 23.02.2023 

 

1. Annahme von Spenden 
Gem. § 94 Abs. 3 GemO dürfen alle Angebote für Spenden, Schenkungen und 
ähnliche Zuwendungen an die Kommunen nur noch durch den Ortsbürgermeister 
sowie die Ortsbeigeordneten entgegengenommen werden. Sie müssen ab einem 
Betrag in Höhe von 100,00 EUR unverzüglich der Kreisverwaltung Südwestpfalz als 
Aufsichtsbehörde angezeigt werden. Über die Annahme der Spenden, 
Schenkungen oder Zuwendungen entscheidet der Ortsgemeinderat.  
Der Ortsgemeinderat stimmt der Annahme der angebotenen Spende zu. 
 

2. Glasfaserversorgung; Absichtserklärung mit UGG 
In einer der letzten Sitzungen hat die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ihr 
eigenwirtschaftliches Ausbaukonzept für eine Glasfaserversorgung in der 
Ortsgemeinde Rosenkopf vorgestellt und eine Absichtserklärung zur 
Unterzeichnung vorgelegt. Hiermit beabsichtigen die Ortsgemeinde und die UGG 
gemeinschaftlich den Bürgerinnen und Bürgern den Anschluss an das deutsche 
Gigabit-Breitbandnetz durch den Bau eines FTTH Glasfasernetzes zu ermöglichen. 
Obwohl das Dokument zunächst einen unverbindlichen Charakter aufweist, 
verpflichtet sich die Ortsgemeinde während eines Zeitraums von 24 Monaten keine 
weiteren Absprachen mit anderen Telekommunikationsunternehmen zu führen und 
die UGG voll zu unterstützen.  
Vor Unterzeichnung muss die Absichtserklärung der Kreisverwaltung Südwestpfalz 
zur Prüfung vorgelegt werden.  
Der Aufbau eines FTTH Glasfasernetzes in Rosenkopf ist damit nur mit der 
Genehmigung der Landrätin möglich.  
Der Ortsgemeinderat befürwortet den Aufbau eines eigenwirtschaftlichen 
Glasfasernetzes durch die UGG. Die Verwaltung wird beauftragt die 
Absichtserklärung zur Prüfung vorzulegen und die Genehmigung der Landrätin 
einzuholen.  
 

3. Rissesanierung Schulstraße 
Im vergangenen Jahr wurden in einem Teil der Schulstraße Risse in der 
Fahrbahndecke saniert.  
Ortsbürgermeister Christian Plagemann wird ermächtigt den Auftrag für die 
Sanierung der Risse im restlichen Teil der Schulstraße zu vergeben.  


